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Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck beschließt auf seiner heutigen
Sitzung die Beantragung einer Förderung zur Durchführung der Maßnahme „Kommunale
Wärmeleitplanung“ für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.

Sachverhalt:
Der Bundestag hat am Freitag, 17. November 2023, den Gesetzentwurf der Bundesregierung für die
Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Drucksache 20/8654) in der vom
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen geänderten Fassung
(Drucksache 20/9344) angenommen. Das Gesetz tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Ziel des Gesetzes ist es, die Versorgung mit Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme auf
Treibhausgasneutralität umzustellen, damit die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2045
erreicht werden können.

Dieses Gesetz verpflichtet in §4 (1) die Länder sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet
Wärmepläne nach Maßgabe dieses Gesetzes erstellt werden. Wärmepläne sind zu erstellen
spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1.
Januar 2024, 100 000 Einwohner oder weniger gemeldet sind.

Zum Erhalt des erhöhten Fördersatzes von 90% (statt 60%) ist eine Antragstellung bis zum 31.12.2023
notwendig.

Finanzierung:
Die Gesamtkosten dieses Projekts wurden auf 85.020 Euro geschätzt. Die Förderung beträgt
76.518,00 Euro, der Eigenanteil der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 8.502,00 Euro. Im
Haushalt 2024 werden die Mittel eingeplant.
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(Unterlagen stehen Ihnen im Ratsinformationssystem digital zur Verfügung)
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Abstimmung:

Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG LSA:
.....................................................................................................

Vorsitzender
des Verbandsgemeinderates: - Siegel -

.........................................................................................

Norbert Kuhlmann

Zahl der Räte mit
Bürgermeister
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